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 Arbeitsentgelt von Betriebsratsmitgliedern (§ 37 Abs. 2 BetrVG)  

Berechnung einer Ieistungs-/ umsatzabhängigen Bonuszahlung  

 

 

Der Fall: 

 
Der Betriebsratsvorsitzende erhält als Vertriebsmitarbeiter einen 

Bonus, der einmal jährlich gezahlt wird und sich aus der 

Zielvergütung und dem Grad der Erreichung des vereinbarten 

Umsatzziels errechnet. Die Arbeitgeberin ermittelte den Bonus wie 

folgt:  

1) Anteil an der Gesamtarbeitszeit, den der Kläger für seine 

Arbeitstätigkeit aufgewandt hatte; zur Berechnung dieses 

Zielerreichungsgrads  reduzierte die Beklagte das mit dem Kläger 

vereinbarte  Umsatzziel um 25,5% (durchschnittlicher  Anteil der 

Betriebsratstätigkeit  an der Arbeitszeit).  

2) Anteil an der Gesamtarbeitszeit, der auf Betriebsratstätigkeit 

entfallen war; dafür setzte sie den durchschnittlichen 

Zielerreichungsgrad  der Arbeitnehmer der Abteilung an. 

 
 
Das Problem: 

 

Durch die Betriebsratstätigkeit sind Betriebsratsmitglieder häufig 

nicht so stark im Arbeitsprozess  vertreten wie die "normalen" 

Mitarbeiter. Gerade bei leistungsabhängiger Vergütung, welche 

immer stärker ein z. T. beachtlicher Lohnbestandteil ist, kann es 

dadurch zu Problemen kommen. Durch die Berechnung der 

Arbeitgeberin fiel der Bonus vorliegend z.B. um etwa 10 % (über 

9.000 Euro!) geringer aus als vom Betriebsratsvorsitzenden 

erhofft. 

 
 
Die Entscheidung: 

 

Das Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 24.09.2015-7 AZR 123/13) 

hielt die Berechnungsmethode der Arbeitgeberin für nicht möglich: 

 

Die Berechnung der geschuldeten Vergütung nach dem 

Lohnausfallprinzip des § 37 Abs. 2 BetrVG erfordert eine 

hypothetische Betrachtung, welches Arbeitsentgelt das 

Betriebsratsmitglied ohne die Arbeitsbefreiung verdient hätte. Zur 

Berechnung der hypothetischen Vergütung ist die Methode zu 

wählen, die dem Lohnausfallprinzip am besten gerecht wird. 
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 Die gewählte Berechnungsmethode entspricht nicht dem 

Lohnausfallprinzip. Beim Bonus handelt es sich um einen 

einheitlichen, auf das Jahr bezogenen Entgeltbestandteil, der 

einheitlich zu ermitteln sei. Der hypothetische Zielerreichungsgrad 

ergibt sich nicht aus der vorgenommenen Aufteilung in den auf die 

Arbeitsleistung und den auf die Betriebsratstätigkeit entfallenden 

Anteil. 

 

Bei der Berechnung des auf die Arbeitstätigkeit entfallenden 

Bonusanteils bleibt zudem unberücksichtigt, dass die Erreichung 

des Umsatzziels nicht nur vom Umfang der Arbeitsleistung, 

sondern auch von anderen Faktoren abhängig ist. 

 

Bei der Berechnung des auf die Betriebsratstätigkeit entfallenden 

Bonusanteils wird außerdem nicht berücksichtigt, dass der 

Betriebsratsvorsitzende durchgängig sowohl Arbeitsleistungen 

erbracht als auch Betriebsratsaufgaben wahrgenommen hat, und 

dass die Erfüllung des Zielerreichungsgrads nicht nur von der 

Arbeitsleistung, sondern auch von anderen Faktoren bestimmt 

wird. 

 

 

Folgen für die Praxis: 

 

Bei der hypothetischen Lohnberechnung eines Jahresbonus ist 

genau auf die Berechnungsmethode zu achten. Es ist die Methode 

zu wählen, welche möglichst genau das Lohnausfallprinzip erfüllt- 

eine 100 % Richtigkeit wird es kaum geben können. Ungeeignet 

ist jede gedankliche Aufteilung einer Jahresvergütung in 

Arbeitstätigkeit und Betriebsratstätigkeit Neben der (individuellen) 

Arbeitsleistung sind ggf. auch andere 

Faktoren (Umsatz der Abteilung o. ä.) zu berücksichtigen. 
Mindestens der individuell bei 

(trotz) Betriebsratstätigkeit erreiche Zielerreichungsgrad  ist 

anzusetzen . Ein Indiz für die hypothetische Zielerreichung kann 

sich auch aus einem Vergleich des vom Betriebsratsmitglied in den 

Jahren vor der Übernahme des Betriebsratsamts durchschnittlich 

erfüllten Zielerreichungsgrads und des durchschnittlichen 

Zielerreichungsgrads  der Vergleichsgruppe in dieser Zeit ergeben. 

Letzteres scheint vor allem für die noch viel schwierigeren Fälle der 

Freistellung (§ 38 BetrVG) ein sinnvoller Weg zu sein. 
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